












GEMEINDE BÄRETSWIL

Gemeinderat

Beschluss vom 22. September 2021
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Beschluss-Nr. 2021-175

Geschäft-Nr. 1.10.0/2019-492

Zivilschutz, Sicherheitszweckverband Bachtel, Budget 2022, Genehmigung

Ausgangslage

Die Sicherheitskommission des Sicherheitszweckverbandes Bachtel beantragt den Verbands-
gemeinden das Budget 2022 zu genehmigen.

Gemäss Statuten des Sicherheitszweckverbandes werden die Gesamtkosten (Laufende Rech-
nung und Investitionsrechnung) auf die Verbandsgemeinden verteilt. Massgebend ist der
Kostenteiler, wie er in Art. 30 der Statuten umschrieben ist (Einwohnerbestand, Gemeinde-
fläche, Gemeinde-Faktor).

Laufende Rechnung Budget 2022
Laufende Rechnun . anzerZweckverband
Aufwand

Ertrag
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden

Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti

Laufende Rechnun . Anteil Gemeinde Bäretswil

Budget 2022
Betriebsaufwand, netto Fr. 202'959.00

Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Bäretswil bemisst sich auf Fr. 202'959. 00. Dies ent-
spricht einer Abnahme von Fr. 33'235. 67 oder 14 % gegenüber dem Budget 2021. Die Be-
triebskosten reduzieren sich um Fr. 6.40 auf Fr. 40.60 pro Bäretswiler Einwohner/in.

Stellun nähme derSicherheitskommission zur Laufenden Rechnun

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt
werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund
Fr. 150000. 00 auf. Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget werden im
Budgetformularsatz (Seiten 18 und 19) wie folgt begründet:

Differenz

S'880.00 DiensUage werden durch das Kommando nicht mehr so viel absolviert werden (Lehren aus COVID-
Emsätzen). Somit erhält der Arbeitgeber weniger EO-Ruckeistattungen.

-2'4&S.OO Tiefere Kosten .weil im Budget 2021 der Kurabesuch des "Stabschef RFS" des RFS Bachtel vorgesehen war.
Somit entfallen Sold-Auslagen im Kto. 3138.00.

-6'ir'600.00 Tiefere Kosten infolge Wegfall Versand Absümmungsunteriagen bez. der Statutenänderung.
1'500.00 Höhere Kosten infolge Fahrzeugunterhalt des neuen Verbandsautos.
1'600.00 Hygienische Artikel (Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung etc.) für Personal (Festangestellte und Miliz ZSO}

-13'OOD.OO Geringere Ausgaben infolge Sparmassnahmen bei der ZSO Bachtel.

Budget 2022
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'037'211.00
23'SOO.OO

1'013'411. 00

202'959.00
Ul'220.10
128'545.30
333'433. 05
207'253.55

Budget 2021
Fr. 236'194. 65

Budget 2021
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'193'694.00
23'800. 00

1'169'894.00

236'194.64
163749. 55
148'420. 96
385'079.95
236'448.90

Budget 2020
Fr. 224'652. 00

Gemeinde Bäretswil
Schulhausstrasse 2
8344 Bäretswil

www.baeretswil.ch
gemeinderat@baeretswil. ch
044 939 90 42
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2'OOO.OC Höhere Kosten infolge Ariaeitskleider für das Festangestelltenpersonal (sichtbare Trennung Festangestellte -
Miliz ZSO)

-12'300.00 Geringere Ausgaben infolge Spamiassnahmen bei der ZSO und dem RFS Bachtel.
-3'230. 00 Geringere Kosten infolge Wegfalls von Alarmierungskosten (Übernahme durch den Bund)

-14'OOO. OC Weniger hohe Kosten im Anlagenbereich der ZSO Bachtel.
-10'180.00 Personalwegfafl bei der Miliz der ZSO Bachtel infolga des revidierten BZG-
-48'OOO.OD Tiefere Kosten inn Unterhalt der Anlagen der ZSO Bachtet. tm Budget 2021 mussten bspw- die

Rüchtlingsunterkünfte zuriickgebaut werden, was ausserordentliche Aufwendungen verursachte.
10780.00 Sichertieitsvorschriften der Heretelter sind strenger und der neue Drucker im Büro des SZV Bachtel sowie

dessen Fahizeug verursachen ebenfalls zusätzliche Unterhattskosten.
-9'500. 00 Geringere Kosten inft)lge Wegfall Büro Eisweiher und Anpassung des Budgets der Mietkosten für die

Buroräumlichkeiten des SZV Bachtel.

Investitionsrechnung Budget 2021
Investitionsrechnun . anzerZweckverband

Ausgaben
Einnahmen

Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden

Budget 2022
Fr. 230'OOO.OQ
Fr. 0
Fr. 230'ODO. OO

Budget 2021
Fr. 480'OOO.QO
Fr. 0
Fr. 480'OOO. QO

Nettoinvestition z.

Nettoinvestition z.

Nettoinvestition z.

Nettoinvestition z.

Nettoinvestition z.

L. Gemeinde Bäretswil

L. Gemeinde Bubikon

L. Gemeinde Dürnten

L. Gemeinde Hinwil

L. Gemeinde Rüti

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

46'062.82
32'050.79
29'174. 16
75'674. 73
47'037. 50

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

96'909.15
67'185.39
GO'896.17

157'995. 83
97'013. 47

Investitionsrechnun

Netto-lnvestitionen

Anteil Gemeinde Bäretswil

Budget 2022
Fr. 46'062. 82

Budget 2021
Fr. 96'909.15

Budget 2020
Fr. 92'844. 31

Der Kostenanteil der Gemeinde Bäretswil an den Investitionen bemisst sich auf Fr. 46'062.82.

Dies entspricht einer Abnahme von Fr. SO'846.33 oder rund 52.5 % gegenüber dem Budget
2021.

Stellun nähme derSicherheitskommission zur Investitionsrechnun
Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die
Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu
tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Be-
wusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf be-
steht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommis-
sion erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:
Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschut-
zes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushal-
te). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensrnittel eine lange Halt-
barkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese
Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrech-
nung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die
Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden.
Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unent-
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geltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein
Recht der Schutzdienstleistenden.

Ersatzbeschaffung mobile Sirenen

Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie
ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen
müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin auf-
recht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinf-
rastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem
Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot
durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Auf-
gäbe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten.
Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

- Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon,
Schwarz Rüti

Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da
diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich
der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons
Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen ver-
ziehtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was
die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch
im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Ver-
zieht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungstagen ab dem Zeitpunkt der Alar-
mierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig ein-
satzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte
Material bei l - 2 Tagen.

Allgemeines zum Budget 2021
Anteil Bäretswil

Aufwandüberschuss

Netto-lnvestitionen

Total

Budget 2022
Fr. 202'959.00
Fr. 46'062.80
Fr. 249'021.80

Budget 2021
Fr. 236'194.65
Fr. 96<909.15
Fr. 333'103-SO

Budget 2020
Fr. 224'652.00
Fr. 92'844. 30
Fr. 317'496. 30

Ausblick der Sicherheitskommission

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbaupro-
jekten im Telematikbereich (u. a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Mate-
rials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG)
sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivil-
schütz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächs-
ten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelli-
gen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Der
dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Inves-
titionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per l. Juli 2021 konnte mit
Mathe Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.
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Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den
Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bach-

tel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr bezüglich der
Verlängerung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per l. Januar 2023. Die
Sicherheitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusi-
cherungen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches
für eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert
hat. Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass
der SZV Bachtel die neuen Statuten per l. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen
Gemäss Art. 15 Ziffer 2 der Statuten des Sicherheitszweckverbands Bachtel liegt die Abnahme
des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Art. 16 be-
sagt zudem, dass die Zustimmungen von vier Verbandsgemeinden für die Genehmigung des
Budgets ausreichend sind.

Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemein-
de Bäretswil zur Kenntnis genommen.

Beschluss Gemeinderat

l. Das Budget 2022 des Sicherheitsverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem
budgetierten Nettobetriebsaufwand von Fr. 1'013'411. 00 und Nettoinvestitionen von
Fr. 230'QOO.OO zu Lasten der Verbandsgemeinden und Kostenanteilen der Gemeinde Bä-
retswil von gesamthaft Fr. 249'021.80 (Erfolgsrechnung: Fr. 202'958.98, Investitions-
rechnung Fr. 46'062.82) wird genehmigt.

2. Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 wird zur Kenntnis genommen.

3. Mitteilung an:
Sicherheitszweckverband Bachtel (per E-Mail: daniel.wendel@zsobachtel.ch)
Gemeinderat Bubikon (per E-Mail: urs. tanner@bubikon. ch)
Gemeinderat Dürnten (per E-Mail: daniel. bosshard@duernten. ch)
Gemeinderat Hinwil (per E-Mail: roger.winter@hinwil.ch)
Gemeinderat Rüti (per E-Mail: thomas. ziltener@rueti. ch)
Rechnungsprüfungskommission Rüti (per E-Mail: leo.keller@rueti.ch)
Rechnungsprüfungskommission Bäretswil
Ressortleiter Sicherheit

Leiter Finanzen

Akten
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Gemeinderat Bärets^il

Teodora e iola
Gemeindepräs" ent

Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Versandt: ontag27 September 2021
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Bubikon

Protokof lauszug vom 29.09.202t

86.4
Sicherheitszweckverband Bachtel - Budeet 2022 - Abnahme

Beschluss 2O2L-L8O

Ausgangslage

Der Sicherheits-Zweckverband (SZV) Bachtel hat anlässlich seiner Sitzung vom 19. August 2021
das Budget 2022 erstellt und unterbreitet den Verbandsgemeinden folgenden Voranschlag der
Erfolgsrechnung für das Jahr 7022:

Aufwand
Ertrag
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden

Ausgaben

Einnahmen
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden

F 23'800
cHF 1'013',41L.00 CHF 1'169',994.00

CHF

CHF

Budget 2022
t'o37'2L1..OO

23'800.00

Budget 2021
l_'193'694.00CHF

Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon CHF L4t'22o.ro cHF 1.69'749.5s

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021- konnte erfolgreich umgesetzt wer-
den. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund CHF
L50'000.00 auf. Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetfor-
mularsatz auf den Seiten 18 und 19 ersichtlich.

ln der lnvestitionsrechnung beträgt der voranschlag für das Jahr 2022

Budget 2022
cHF 230'000.00
cHF 0.00

Budget 2021

cHF 480',000,00

cHF 0.00
cHF 230'000.00 cHF 480'000.00

Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon cHF 32'050.79 CHF 64'835.00

lnfolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Si-
cherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu täti-
gen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusst-
sein, dass sowohl im lnfrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und
Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommissi-
on erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die lnvestitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022vor:

Bubikon
éin 6ew¡nn tür âlle

EnergiestadtBubikon und Wolfhausen ZWEI Oön¡ER Elruf GEMETNDE
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Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes
(AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird
bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen
(mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese lnvestition einmalig zu
tätigen und den Notstock in den Folgejahren rjber die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so
auch Foodwaste zu vermeiden. Diese lnvestition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel
und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der BevölkerunB vor Not-
lagen wird mit dieser lnvêstition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39
des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.

Ersatzbesch affuns mobile Sirenen
Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist
somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten tlw. defekten mobilen Sirenen müssen zwin-
gend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten blei-
ben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet
bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie
ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ)

zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die
Alarrnierung ist es, die lnfrastruktur zu unterhalten. lm Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt
der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

Gaswarnanlase n in den Bereitstellunssanlase n IBSAI Eisweiher Hinwil. Giessen Bubikon.
Schwarz Rüti
Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese
lnstallationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der perio-
dischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr
2021 festgestellt. Wenn auf die'Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde,
müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO

Bachtel verzögern würde. Diese lnstallationen sind somit auch im Hinblick auf den Personen-
schutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser lnvestition müsste mit
sieben Vorbereitungstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO

Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge
die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1- 2 Tagen.

Ausblick

lnfolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojek-
ten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials,
der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie dem
Projekt <Zivilschutz 2022+>> auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach
heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre
alleine im Bereich der ZSO Bachtel lnvestitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbe-
reich getätigt werden, um die lnfrastruktur aufrechterhalten zu können. Der dazugehörige Fi-
nanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2O25 an lnvestitionen geplant
ist.

Bubikon und Wolfhausen ZWEI OÖRFER EINÊ GEMEINDE #frBrïbil$nnru,,,.
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Der regionale F[ihrungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per ].. Juli 2021" konnte mit
Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Ge-
meinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel.
Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlängerung der
Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1". Januar 2023. Die Sicherheitskommis-
sion geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens des
Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlängerung
keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem Grund
basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die neuen
Statuten per L. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff . 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme
des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Ge-
nehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Bubikon
zur Kenntnis genommen.

Beschluss

1. Der Voranschlag2O22 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit ei-
nem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'0L3'411.00 zu Lasten der Ver-
bandsgemeinden und einem Aufwandüberschuss von CHF 1,4I'220.1.0 zu Lasten der Ge-
meinde Bubikon wird genehmigt.

2. Der Voranschlag2O22 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit ei-
nem Ausgabenüberschuss in der lnvestitionsrechnung von CHF 230'000.00 zu Lasten der
Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von CHF 32'050.79 zu Lasten der Ge-
meinde Bubikon wird genehmigt.

EnergiestadtBubikon und Wolfhausen ZWrl oöRr¡n EINE GEMEINDE Bubikon
eln Cew¡nn fiir âlle
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3. Mitteilung an:
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Daniel Wendel, da n iel.wendel @szvbachtel.ch

Präsidentin Sicherheits-Zweckverband Bachtel, claudia Lehmann, clau-
dia. leh ma n n (ô ru eti.ch
Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Markus Wanner, kommandant(ôzsobachtel.ih
Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Stabschef RFS, Mathé Ronner
Gemei nderat Bä retswi l, gemeinderat@ baeretswil.ch
Gemei nderat Dü rnten, gemeindeverwa ltu n g@ d uernten.ch
Gemeinderat Hinwil, kanzlei@hi
Gemeinderat Rüti, info@rueti.ch
Präsident RPK Gemeinde Rüti, Leo Kelleç leo.keller(Orueti.ch
Abteilung Finanzen
Anton Diethelm, Vorsteher Ressort Sicherheit
René Baumann, Leiter Gesellschaft
Archiv

Gemeinderat Bubikon

An a Keller U

Gemeindepräsidentin ndeschreiber

Versandt: 0 4, (lkt. 2021
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Sicherheitszweckverband Bachtel; Genehmigung Budget 2022 

Sachverhalt 

Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel hat anlässlich ih-
rer Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet dieses den Ver-
bandsgemeinden wie folgt: 

 Budget 2022 Budget 2021 

Aufwand Fr. 1’037’211.00 Fr. 1'193'694.00 
Ertrag Fr. 23'800.00 Fr. 23'800.00 
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden Fr. 1'013’411.00 Fr. 1'169’894.00 

Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten Fr. 128'545.28 Fr. 148'420.96 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil Fr. 202'958.98 Fr. 236’194.64 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon Fr. 141'220.11 Fr. 163'749.55 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil Fr. 333'433.08 Fr. 385'079.95 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti Fr. 207'253.55 Fr. 236'448.90 

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt 
werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund 
Fr. 150'000.-- auf.  

Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf 
den Seiten 19 und 20 ersichtlich. 

Investitionsrechnung: 
 Budget 2022  Budget 2021 

Ausgaben Fr. 230'000.00 Fr. 480’000.00 
Einnahmen Fr. 0.00 Fr.  0.00 
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden Fr. 230'000.00 Fr. 480'000.00 

Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten Fr. 29'174.16 Fr. 60'896.17 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil Fr. 46'062.82 Fr. 96'909.15 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon Fr. 32'050.79 Fr. 67'185.39 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil Fr. 75'674.73 Fr. 157'995.83 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti Fr. 47'037.50 Fr. 97'013.47 
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Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die 
Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu 
tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im 
Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf be-
steht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen. 

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskom-
mission erarbeitete Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 zur Kenntnisnahme beigelegt. 

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor: 

 Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel 
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivil-
schutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privat-
haushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine 
lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es mög-
lich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die 
Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investiti-
on erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe 
umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition 
erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzge-
setzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden. 

 Ersatzbeschaffung mobile Sirenen 
Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie 
ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen 
müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht 
erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur 
gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist 
die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die 
Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der 
ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevöl-
kerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung. 

 Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, 
Schwarz Rüti 
Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da 
diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich 
der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zü-
rich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet 
werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Ein-
satzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im 
Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht 
dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung 
gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit 
wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 
1 – 2 Tagen. 

Ausblick 

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbaupro-
jekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Mate-
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rials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) 
sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zi-
vilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die 
nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen 
einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrechterhalten zu kön-
nen. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 
2025 an Investitionen geplant ist. 

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit 
Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden. 

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den 
Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. 
Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlängerung der 
Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicherheitskom-
mission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens 
des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlänge-
rung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem 
Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die 
neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird. 

Erwägungen 

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme 
des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Ge-
nehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Dürnten zur 
Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Budget kann, vorbehältlich der Genehmigung durch die RPK, genehmigt wer-
den. 

Beschluss 

1. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem 
Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von Fr. 1'013’411.-- zu Lasten der Verbands-
gemeinden und einem Aufwandüberschuss von Fr. 128'545.28 zu Lasten der Gemeinde 
Dürnten wird genehmigt. 

2. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem 
Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 230'000.-- zu Lasten der Ver-
bandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von Fr. 29'174.16 zu Lasten der Ge-
meinde Dürnten wird genehmigt. 

3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel wird 
Kenntnis genommen. 

Mitteilungen durch Protokollauszug 

 Akten 
 
Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail 

 Gemeinderat Bäretswil, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil 
 Gemeinderat Bubikon, Rutschbergstrasse 18, 8608 Bubikon 
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 Gemeinderat Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil 
 Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti ZH 
 Claudia Lehmann, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti ZH 
 Geschäftsführer, Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Daniel Wendel, Breitenhofstrasse 12, 

8630 Rüti ZH 
 Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Markus Wanner, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH 
 Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Regionaler Führungsstab Bachtel, Mathé Ronner, Brei-

tenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH 
 Gemeindeverwaltung Hinwil, Abteilungsleiter Finanzen, Andreas Bindschädler, Dürnt-

nerstrasse 8, 8340 Hinwil 
 Gemeinde Rüti, Leiter Finanzen, Martin Hess, Breitenhofstrasse 30, 863 Rüti ZH 
 Rechnungsprüfungskommission 
 Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rüti, Leo Keller, Breitenhofstrasse 30, Post-

fach 373, 8630 Rüti ZH 
 Abteilungsleiter Finanzen 
 Abteilungsleiterin Schutz + Sicherheit 

 
Akten 

 Sicherheitszweckverband Bachtel; Budget 2022 
 Sicherheitszweckverband Bachtel; Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 

 
Gemeinderat Dürnten 
 
 
Peter Jäggi 
Gemeindepräsident 

Daniel Bosshard 
Gemeindeschreiber 

 
 
Versandt am: 
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Abteilung Präsidiales 

Gemeinderatskanzlei 

Telefon +41 44 938 55 30 

Fax +41 44 938 55 10 

praesidiales@hinwil.ch 

Protokollauszug Gemeinderat 
vom 15. September 2021 
 

1.9.1.1 ZSO Bachtel 

2021-157 ZSO Bachtel; Budget 2022; Genehmigung 

 
 
Ausgangslage 
 
Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel hat anlässlich ihrer 
Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet den Verbandsgemein-
den folgende Zusammenstellung der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022: 
 
  Budget 2022  Budget 2021 
Aufwand CHF 1’037’211.00 CHF 1'193'694.00 
Ertrag CHF 23'800.00 CHF 23'800.00 
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden CHF 1'013’411.00 CHF 1'169’894.00 
 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil CHF 202'959.00 CHF 236’194.64 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon CHF 141'220.10 CHF 163'749.55 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten CHF 128'545.30 CHF 148'420.96 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil CHF 333'433.05 CHF 385'079.95 
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti CHF 207'253.55 CHF 236'448.90 
 
Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt wer-
den. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund 
CHF 150'000.00 auf.  
 
Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf 
den Seiten 18 und 19 ersichtlich. 
 
In der Investitionsrechnung beträgt das Budget für das Jahr 2022: 
 
  Budget 2022  Budget 2021 
Ausgaben CHF 230'000.00 CHF 480’000.00 
Einnahmen CHF 0.00 CHF  0.00 
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden CHF 230'000.00 CHF 480'000.00 
 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil CHF 46'062.82 CHF 92'844.00 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon CHF 32'050.79 CHF 64'835.00 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten CHF 29'174.16 CHF 58'847.00 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil CHF 75'674.73 CHF 150'672.00 
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti CHF 47'037.50 CHF 92'802.00 
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Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die 
Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tä-
tigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Be-
wusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht 
und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen. 
 
Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommis-
sion erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt. 
 
Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor: 
 

 Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel 

Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschut-
zes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). 
Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit 
vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition 
einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell 
zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähig-
keit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz 
der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpfle-
gung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutz-
dienstleistenden. 

 Ersatzbeschaffung mobile Sirenen 

Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie 
ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen 
müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin auf-
recht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfra-
struktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem 
Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot 
durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die 
Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhal-
ten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevöl-
kerung. 

 Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, 
Schwarz Rüti 

Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da 
diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich 
der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons 
Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen ver-
zichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was 
die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch 
im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Ver-
zicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungstagen ab dem Zeitpunkt der Alar-
mierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig ein-
satzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte 
Material bei 1 – 2 Tagen. 
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Ausblick 
 
Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbaupro-
jekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materi-
als, der Gesetzesänderung auf Bundesebene des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie 
dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz 
nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 
Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Mil-
lionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht erhalten zu können. Der dazuge-
hörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen 
geplant ist. 
 
Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit 
Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden. 
 
Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den 
Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bach-
tel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlänge-
rung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicher-
heitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherun-
gen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für 
eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. 
Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der 
SZV Bachtel die neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird. 
 
 
Erwägungen 
 
Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme 
des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Ge-
nehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Hinwil 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Sicherheit 
 
 

beschliesst der Gemeinderat: 
 
 
1. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit  

einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'013'411.00 zu Lasten der 
Verbandsgemeinden und einem Aufwandsüberschuss von CHF 333'433.05 zu Lasten 
der Gemeinde Hinwil wird genehmigt. 

 
 
2. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit  

einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von CHF 230'000.00 zu Lasten 
der Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von CHF 75'674.73 zu Las-
ten der Gemeinde Hinwil wird genehmigt. 
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3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

 Präsidentin Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Gemeinderätin Claudia Lehmann, 
Gemeindeverwaltung Rüti, Breitenhofstrasse 30, Postfach 373, 8630 Rüti ZH (elekt-
ronisch) 

 Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Geschäftsführer Daniel Wendel, Breitenhof- 
strasse 12, 8630 Rüti (elektronisch) 

 Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Bataillonskommandant Oberstlt Markus Wanner 
(elektronisch) 

 Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Stabschef RFS, Mathé Ronner (elektronisch) 

 Gemeinderat Bäretswil, 8344 Bäretswil (elektronisch) 

 Gemeinderat Bubikon, 8608 Bubikon (elektronisch) 

 Gemeinderat Dürnten, 8635 Dürnten (elektronisch) 

 Gemeinderat Rüti, 8630 Rüti (elektronisch) 

 Präsident Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rüti, Leo Keller, Breiten-
hofstrasse 30, Postfach 373, 8630 Rüti (elektronisch) 

 Abteilung Finanzen (elektronisch) 

 Ressortvorsteher Sicherheit (elektronisch) 

 Leiterin Abteilung Sicherheit (elektronisch) 

 Akten 

 Archiv
 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES  
 
 
 
Germano Tezzele Roger Winter 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
versandt: 20.09.2021 
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